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A Elementarversicherung 

I. Kein Fall der Elementarversicherung bei Mitursächlichem Verhalten des 
Versicherungsnehmers 

Fundstelle: LG Wiesbaden BeckRS 2009, 23755 

Redaktioneller Leitsatz:  

Ein versicherter Rückstau durch Witterungsniederschläge liegt in der 
Elementarschadenvers. auch aus der Sicht eines verständigen Versicherungsnehmers nur 
dann vor, wenn es bei intaktem Entwässerungssystem, etwa auf Grund besonders hoher 
Niederschlagsmengen, zu einem Stau kommt, nicht aber, wenn dieser auf bauliche Mängel 
des Entwässerungssystems zurückzuführen ist. 

 

II. Eintrittspflicht einer Feuer- und Elementarschadenversicherung bei 
Sturmschaden 

Fundstelle: OLG Karlsruhe BeckRS 2014, 20415; NJOZ 2015, 1007 

Amtlicher Leitsatz:  

1. Vom Haftungsausschluss nach § 6 III a FEVB 2001 sind nur solche Schadensfälle betroffen, 
in denen sich das Schadensereignis bei natürlicher Betrachtung weit weniger als 
eigentlicher Elementarschaden darstellt, sondern überwiegend als die Verwirklichung eines 
im Gebäude selbst angelegten erheblichen Risikos, wobei der Elementargewalt eher die 
Funktion eines letzten Auslösers zukommt. 

2. Zur Verteilung der Beweislast bei der Anwendung des § 6 IVb FEVB 2001. 

 

III. Zum Eintritt der Gebäudeversicherung und dem Risikoausschluss bei 
Mitverursachung gemäß § 6 Abs. 3 FEVB  

Fundstelle: OLG Karlsruhe, BeckRS 1997, 01682; LSK 1997, 280327 (zur Auslegung des 
Risikoausschlussgrundes des §6 Abs. 3 FEVB)  

Redaktioneller Leitsatz:  

1. Der Ausschluss von "Schäden, die dadurch wesentlich mitverursacht sind, dass das 
beschädigte Gebäude ganz oder in einzelnen Teilen schadhaft oder baufällig ist, 
insbesondere nicht die nötige Festigkeit besitzt" (§ 6 Nr. 3b FVEB), betrifft nur solche 
Schäden, die sich bei natürlicher Betrachtung weit weniger als eigentliche 
Elementarschäden darstellen, sondern überwiegend als die Verwirklichung eines im 
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Gebäude selbst angelegten Risikos, wobei der Elementargewalt eher die Funktion des 
letzten Auslösers zukommt § 6 Nr. 3 hält nur bei dieser Auslegung einer Inhaltskontrolle 
stand (§ 9 II Nr. 2 AGBG). Ersichtlich wird insbesondere durch das Merkmal „baufällig“ im § 6 
Abs. 3 b FEVB auf einen gravierenden Mangel des Gebäudes abgestellt.  

Urteilsessenz: 

Es ist eine enge Auslegung der Risikoausschlussklausel erforderlich: Von § 6 Abs. 3 b FEVB 
sind daher lediglich solche Schadensfälle betroffen, in denen sich das Schadensereignis bei 
natürlicher Betrachtung weit weniger als eigentlicher Elementarschaden darstellt, sondern 
überwiegend als die Verwirklichung eines im Gebäude selbst angelegten erheblichen 
Risikos, wobei der Elementargewalt eher die Funktion eines letzten Auslösers zukommt. 
Eine Erweiterung des Ausschlusstatbestandes würde erheblich über die berechtigten 
Interessen des Versicherers hinausgehen und den vom Versicherungsnehmer redlicherweise 
zu erwartenden Versicherungsschutz in beachtlichem Umfang entwerten. 

Eine bloße Mitverursachung bewirkt den Risikoausschluss noch nicht; vielmehr muss dem 
Merkmal „wesentlich“ eine besondere Qualität der Schadensanlage und der 
Schadensentstehung zukommen, die sich neben der außergewöhnlichen Anfälligkeit des 
Gebäudes in einer besonderen Begünstigung des tatsächlichen Schadenseintritts ausdrückt. 

 

IV. Zur Einstandspflicht der Wohngebäudeversicherung bei Erdsenkung 

Fundstelle: OLG Jena BeckRS 2014, 15444; VersR 2014, 949  

Eigener Leitsatz:  

1. Keine Leistungspflicht der Wohngebäudeversicherung, wenn nach einer Erdsenkung in 
der Nähe des versicherten Grundstücks dieses wirtschaftlich nicht mehr nutzbar ist. 

2. Denn dem Kläger stehen keine Zahlungsansprüche gegen die Beklagte aus der 
Wohngebäudeversicherung mit eingeschlossener Elementarschadenversicherung zu, weil 
die versicherte Sache schon keinen versicherten Schaden erlitten hat. 

3. Im Sachversicherungsrecht ist Voraussetzung, dass sich der Zustand der Sache in 
substanzbezogener Weise nachteilig verändert hat. 

4. In der fehlenden Nutzungsmöglichkeit liegt kein Abhandenkommen. 

 

V. Zum Abschluss einer Elementarversicherung im Rahmen einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft: welcher nicht rechtswidrig ist, wenn es sich 
um eine zwingend notwendige Versicherung handelt 

Fundstelle: OLG Köln BeckRS 2007, 09859; IBRRS 2007, 2921 
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Amtlicher Leitsatz:  

1. Enthält die Gemeinschaftsordnung der Wohnungseigentümergemeinschaft keine 
abschließende Aufzählung der zulässigen Versicherungen, so entspricht der Abschluss einer 
Elementarversicherung ordnungsgemäßer Verwaltung, wenn wegen der geografischen 
Lage des Objekts und angesichts eines drohenden Klimawandels eine zuverlässige 
Prognose künftiger Schäden nicht möglich ist. 

2. Die modernisierende Instandsetzung der Haustüranlage kann im Austausch der 
vorhandenen alten gegen eine technisch langfristig wartungsarme und energieeffiziente 
Türanlage bestehen. 

Urteilsessenz:  

Da die Folgen des gegenwärtigen Klimawandels (und damit die Möglichkeit des Auftretens 
extremer Wetterereignisse, die in erster Linie Gegenstand der streitigen Versicherung sind) 
ebenfalls nicht sicher prognostizierbar sind, sind Schäden der versicherten Art – gerade 
unter Berücksichtigung der Lage des Gebäudes im Rhein – und Bergland, welches als 
Erdbebengebiet einzustufen ist- nicht ausgeschlossen. Unter Berücksichtigung dieser 
Gesichtspunkte ist es daher nicht rechtswidrig, sondern entspricht geradezu 
wirtschaftlicher Vernunft, gegen solche möglichen Schäden durch den Abschluss einer 
(Elementar)Versicherung, die gerade nicht sehr naheliegende, dafür aber potenziell mit 
hohen Schäden verbundene Risiken abdecken soll, Vorsorge zu treffen. (ergänzende 
tragende Gründe) 

 

VI. Zu den Anforderungen an eine von der Elementarversicherung gedeckten 
„Überflutung“ 

Fundstelle: LG Kiel BeckRS 2009, 07597  

Amtlicher Leitsatz:  

1. Eine (in den Bedingungen nicht näher definierte) „Überflutung von Grund und Boden“ ist 
dann anzunehmen, wenn sich erhebliche Wassermengen auf der Geländeoberfläche 
ansammeln. 

2. Der Vortrag einer „übermäßigen Sättigung des Grunds und Bodens am Haus der Klägerin 
und eines „derart matschig(en)“ Bodens, der Rasen- und Bepflanzungsflächen, dass „ein 
Betreten ohne Gummistiefel nicht möglich ist“, genügt nicht, um eine „Überflutung von 
Grund und Boden“ anzunehmen. 
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B Gewässerschadenhaftpflichtversicherung 

I. OLG Braunschweig: Gewässerschädenhaftpflichtversicherung bei 
Wohnungseigentum: 

Fundstelle: OLG Braunschweig OLGZ 1966, 571 

Amtlicher Leitsatz:  

Der Wohnungseigentümer, der in dem zu seinem Sondereigentum gehörenden Keller einen 
Öltank aufgestellt hat, kann möglicherweise durch Mehrheitsbeschluss zum Abschluss einer 
Gewässerschädenhaftpflichtversicherung angehalten werden. 

Urteilsessenz: 

Bereits aus dieser Interessenberührung ergibt sich, dass der Abschluss einer 
Gewässerschädenhaftpflichtversicherung im Grundsatz ebenso zu einer ordnungsmäßigen, 
dem Interesse der Gesamtheit der Wohnungseigentümer entsprechenden Verwaltung 
gehören kann, wie der (gesetzlich geregelte) Abschluss einer Feuerversicherung des 
gemeinschaftlichen Eigentums und die angemessene Versicherung der 
Wohnungseigentümer gegen Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht. 

Wenn auch die Inanspruchnahme der Wohnungseigentümergemeinschaft nach dem 
Wasserhaushaltsgesetz nicht möglich ist, verbleibt die Inanspruchnahme der 
Grundstückseigentümer durch die Behörden der polizeilichen Gefahrenabwehr zwar nicht 
als Handlungsstörer, jedenfalls aber als Zustandsstörer, wenn das Heizöl in den Erdbereich 
eindringt, da Grund und Boden jedenfalls Gegenstand des Miteigentums sind und die 
übrigen Eigentümer somit Störer wären.  

Da die Polizeibehörden beim Zusammentreffen von Handlungshaftung und 
Zustandshaftung darüber hinaus grundsätzlich wählen können, an welche der Störer sie sich 
halten wollen, ist die Möglichkeit einer Inanspruchnahme der Wohnungsgemeinschaft 
sogar in verstärktem Maße gegeben. 

 

II. Zu den Rettungskosten bei Gewässerschadenhaftpflichtversicherung 

Fundstelle: LG Hamburg NJWE-VHR 1996, 6; BeckRS 9998, 02578 

Redaktioneller Leitsatz:  

Bei einer Gewässerschadenhaftpflichtversicherung setzt eine Verpflichtung des 
Versicherers zum Ersatz von Rettungskosten wegen Gewässerverunreinigung voraus, dass 
ohne diese Maßnahmen ein versicherter Schaden bei einem Dritten, der 
Haftpflichtansprüche geltend machen könnte, eintreten würde. 
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III. Zur Beweislast des Versicherungsnehmers der 
Gewässerschadenhaftpflichtversicherung 

Fundstelle: OLG Koblenz LSK 1999, 120083; BeckRS 9998, 23740 

Eigener Leitsatz:  

Der Versicherungsnehmer trägt die Beweislast für den Zeitpunkt des Eintritts des 
Versicherungsfalls in der Gewässerschadenhaftpflichtversicherung. 

Urteilsessenz: 

Unter optimalen Bedingungen kann ein mikrobiologischer Abbau im Boden innerhalb 
weniger Monate, unter ungünstigen Bedingungen innerhalb vieler Jahre bis Jahrzehnte 
erfolgen. Eine exakte Bestimmung des Alters der Mineralölbelastungen in Böden ist 
aufgrund vielfältiger Einflüsse auf den mikrobiologischen Abbau nicht möglich. Die Folgen 
der Beweislosigkeit gehen zu Lasten des Versicherungsnehmers. 

 

IV. Gewässerschadenhaftpflichtversicherung: Eintritt des Versicherungsfalles 

Fundstelle: OLG Frankfurt am Main VersR 2006,647-649; (OLG Frankfurt, Urteil vom 08. 
Dezember 2004 – 7 U 57/04 –, Rn. 18, juris) 

Amtlicher Leitsatz:  

In der Gewässer-Haftpflichtversicherung tritt der Versicherungsfall erst ein, wenn das 
Grundwasser bereits beeinträchtigt ist und deshalb eine Haftung wegen der Verletzung 
eines privatrechtlich geschützten Rechtsgutes eines Dritten unmittelbar bevorsteht/ droht 
und nicht bereits schon, wenn eine Grundwasserkontamination unmittelbar bevorsteht. 

Eigene Ergänzung, tragende Gründe: 1. Rettungsmaßnahmen im Sinne der Klausel sind nur 
diejenigen Maßnahmen, die getroffen wurden, weil ohne sie ein versicherter Schaden 
unabwendbar gewesen oder innerhalb kurzer Zeit mit hoher Wahrscheinlichkeit 
eingetreten wäre.  

2. Solche Rettungsmaßnahmen sind abzugrenzen von Rettungskosten iSd § 22 Abs.2 WHG 
(der nach § 22 Abs. 2 WHG ersatzfähige Schaden des Grundwassernutzungsberechtigten  
umfasst solche Aufwendungen, die dem Nutzungsberechtigten bei der Verhinderung einer 
sicher bevorstehenden Gewässerverunreinigung entstehen). Wenngleich derartige 
Aufwendungen ebenfalls als „Rettungskosten“ bezeichnet werden, ergibt sich aus der 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs nichts für die Auslegung des Begriffs der 
Rettungskosten in § 2 Abs. 1 der Besonderen Bedingungen. Rettungskosten iSd § 22 Abs. 2 
WHG betreffen das Haftpflichtverhältnis, § 2 Abs. 1 der Besonderen Bedingungen hingegen 
das Deckungsverhältnis. Nach § 2 Abs. 1 der Besonderen Bedingungen sind Aufwendungen 
gedeckt, die im Versicherungsfall anfallen. 
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V. Zum Umfang des Versicherungsschutzes und Versicherungsfallbegriffs in der 
Gewässerschadenhaftpflichtversicherung 

Fundstelle: OLG Celle 1996 r+s 1996, 173; VersR 1997, 609 

Amtlicher Leitsatz:  

1. Die Formulierung, der Versicherungsschutz umfasse die Haftpflicht „für das im Antrag 
beschriebene Wagnis” ist auch aus der Sicht eines verständigen Versicherungsnehmers 
dahin zu verstehen, dass die Angaben nicht nur der Prämiengestaltung des Versicherers 
dienen, sondern vielmehr der Versicherungsschutz unmittelbar aufgrund dieser Angaben 
bestimmt und abgegrenzt werden soll. 

2. Das in der Gewässerhaftpflichtversicherung gedeckte Verwendungsrisiko umfasst nicht 
nur Vorgänge beim Befüllen, Umfüllen und Entleeren der versicherten Anlage, sondern 
auch die Verwendung der dort gelagerten Stoffe in einer anderen Anlage (hier: 
Entfettungsanlage). 

Urteilsessenz: 

Von einem Versicherungsnehmer kann nicht verlangt werden, im Antrag mehr zu tun, als 
potenziell gefahrenträchtige Stoffe und Anlagen zu benennen; jeden einzelnen 
Verarbeitungs- und Nutzungsschritt aufzuzählen, würde den vertretbaren und zumutbaren 
Rahmen für beide Vertragsparteien überschreiten. 

Gewässerschäden sind nicht der allgemeine Betriebshaftpflichtversicherung zuzurechnen, 
weil sie wegen Stoffen aus einer Entfernungsanlage nur der 
Gewässerschadenhaftpflichtversicherung zuzurechnen sind. 

Das Schadenereignis in der Gewässerschadenhaftpflichtversicherung bestimmt sich nach 
der sog. Kausalereignistheorie, nicht nach der sog. Folgeereignistheorie. 

 

VI. Vorgezogene Rettungskosten und Beseitigung einer Bodenkontaminierung 

Fundstelle: OLG Hamburg NJW- RR 1998, 1638; BeckRS 9998, 15952 

Eigener Leitsatz:  

1. Die Versicherung ist nur für solche Schäden eintrittspflichtig, die dem 
Versicherungsnehmer daraus entstehen, dass ein Dritter aufgrund eines Gewässerschadens 
einen Haftpflichtanspruch privatrechtlichen Inhalts gegen sie geltend macht (§ 1 Nr. 1 AHB 
i.V. mit Nr. I 1 BVB). Sind Schäden dieser Art nicht eingetreten, kommt eine 
Erstattungspflicht der Versicherung nur für solche Aufwendungen in Frage, die der 
Versicherungsnehmer zur Abwehr unmittelbar bevorstehender Gefahren gemacht hat, 
sogenannte vorgezogene Rettungskosten. 
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2. Rettungsmaßnahmen in diesem Sinne sind aber nicht schon solche, die der einem 
Grundstückseigentümer ohnehin obliegenden allgemeinen Schadensverhütung dienen, 
sondern nur diejenigen, die deshalb getroffen wurden, weil ohne sie ein versicherter 
Schaden unabwendbar gewesen oder doch innerhalb kurzer Zeit mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eingetreten wäre. 

 

VII. Beweislast für Eintritt des Versicherungsfalls einer 
Gewässerschädenhaftpflichtversicherung 

Fundstelle: OLG Oldenburg r+s 2000, 407; BeckRS 9998, 23848 

Amtlicher Leitsatz:  

In der Gewässerschadenhaftpflichtvers. genügt der Versicherungsnehmer seiner 
Beweisführungspflicht dafür, dass die maßgebliche Verunreinigung des Gewässers während 
des versicherten Zeitraums eingetreten ist, nicht durch die Berufung auf ein 
Sachverständigengutachten, wenn der Schaden (schon) durch ständige leichte 
Verunreinigungen, sog. Verkleckerungen, in einem Zeitraum von 12 Jahren vor 
Versicherungsbeginn eingetreten sein kann. 

Urteilsessenz: 

2. Die Beweislast für den Eintritt des Versicherungsfalls trifft auch in der Haftpflichtvers. 
entsprechend dem allgemeinen zivilrechtlichen Grundsatz, dass eine Partei die 
Anspruchsvoraussetzungen beweisen muss, aus denen sie ihr Recht herleitet, den 
Versicherungsnehmer. 

3. Von der zuständigen Behörde dem Versicherungsnehmer nach Beseitigung einer 
Gewässerbeeinträchtigung in Rechnung gestellte Kosten der Ersatzvornahme sind nicht 
vom Versicherungsschutz in der Gewässerschadenhaftpflichtversicherung umfasst. 

4. Solche Kosten sind auch nicht als Rettungskosten i.S.v. § 63 VVG vom Versicherer zu 
übernehmen. 

 

VIII. Schäden an der Anlage selbst; Schaden an dem Boden unterhalb der 
Leckerkennungsfolie einer Güllelagune 

Fundstelle: OLG Celle VersR 1997, 1139. 

Orientierungssatz:  

1. Vom Versicherungsschutz aus der Haftpflichtversicherung für Gewässerschäden sind die 
Kosten für die Feststellung und Behebung von Schäden an der Anlage selbst nicht umfasst, 
selbst wenn diese Maßnahmen auf behördlicher Anordnung beruhen. 
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2. Hinsichtlich solcher Schäden an der Anlage selbst kann auch nicht unter dem 
Gesichtspunkt "vorgezogener Rettungskosten" Erstattung verlangt werden. 

3. Nicht mehr zur Anlage im Sinne dieser Regelung gehört der Boden unterhalb der 
Leckerkennungsfolie einer Güllelagune und zwar einschließlich der unmittelbar unterhalb 
der Leckerkennungsfolie liegenden Sandbettung oder "Sauberkeitsschicht". 

 

IX. Verschmutzung des Erdreichs durch auslaufendes Transformatorenöl 

Fundstelle: OLG Köln VersR 1993, 601 

Amtlicher Leitsatz:  

Die Demontage steht der "Montage einer Anlage" iSd § 1d der Besonderen Bedingungen für 
die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden nicht gleich. 

Dient Öl in einem Transformator nur dazu, diesen technisch in Gang zu halten, dh im 
Rahmen des Betriebs des Transformators als Schmiermittel zu fungieren, so liegt weder ein 
"Verarbeiten" noch ein "Lagern" noch ein "Befördern" im Sinne der oben genannten 
Vorschrift vor. 
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C Glasbruchversicherung 

I. Vereinbarung in Mietvertrag über Gewerberaum bezüglich Glasversicherung 

Fundstelle: LG Wuppertal NJOZ 2016, 1442; BeckRS 2016, 12711 

Amtlicher Leitsatz:  

1. Die formularvertragliche Vereinbarung in einem Mietvertrag über Gewerberaum, nach 
der der Mieter verpflichtet ist, eine Glasversicherung für sämtliche Fenster-, Schaufenster- 
und Türscheiben der Mieträume auf eigene Kosten abzuschließen, ist nicht überraschend, 
benachteiligt den Mieter nicht unangemessen und begründet auch keine Zweifel, ob der 
vom Mieter geschuldete Abschluss einer Glasversicherung neben der Absicherung selbst 
verursachter Schäden auch die Absicherung gegen Schäden durch Dritte zum Inhalt haben 
müsse. 

2. Gegen eine unangemessene Benachteiligung des Mieters iSd. § 307 BGB durch 
Vereinbarung einer derartigen Versicherungspflicht spricht insbesondere, dass es im 
Wohnraummietrecht, dem der Gedanke des Schutzbedürfnisses der schwächeren 
Vertragspartei zu Grunde liegt, nach der eindeutigen gesetzlichen Regelungslage zulässig 
ist, die Kosten einer Glasbruchversicherung als Betriebskosten auf die Mieter abzuwälzen, 
§2 Nr.13 BetrKV. 

3. Hat der Mieter entgegen einer solchen Vereinbarung den Abschluss einer 
Glasversicherung unterlassen, so kann der Vermieter vom Mieter Ersatz der Kosten 
verlangen, die er für die Reparatur einer durch unbekannt gebliebene Dritte beschädigten 
Schaufensterscheibe aufgewendet hat.  

 

II. Zur Neueinführung von Betriebskostenpositionen (Abschluss einer 
Glasbruchversicherung) in bereits bestehenden Mietvertrag 

Fundstelle: AG Hamburg BeckRS 1989, 05726.  

Amtlicher Leitsatz:  

1. Vertraglich nicht im Einzelnen vereinbarte Betriebskostenpositionen können nur 
umgelegt werden, wenn ihre vorbehaltene Neueinführung auf zwingenden Gründen der 
Grundstücksbewirtschaftung beruht oder zur ordnungsgemäßen Erhaltung des 
Grundstücks etwa wegen veränderter Umstände beträgt. 

Urteilsessenz: 

Die Neueinführung von Betriebskosten ist dann unzulässig, wenn der Vermieter bisher nicht 
bereit war, sie aufzuwenden, jetzt aber aus irgendwelchen Gründen, die nicht zu den weiter 
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oben genannten Umständen gehören, sie einführen will, weil sie ohne weiteres auf die 
Mieter abgewälzt werden können. (eigene Ergänzung) 

 

III. Glasversicherung: Eintrittspflicht für Sturmschäden an Überdachungen aus 
Plexiglas 

Fundstelle: OLG Celle; BeckRS 1995, 04292 

Amtlicher Leitsatz:  

1. Die Glasversicherung ist für Schäden an Überdachungen aus Plexiglas nicht 
eintrittspflichtig. 

2. Bei Plexiglas handelt es sich um Kunststoff und nicht um den iSv AGlB § 1 versicherten 
Werkstoff "Glas". 

 

IV. Wohnungseigentum: Umdeutung einer unwirksamen Bestimmung der 
Teilungserklärung 

Fundstelle: OLG Hamm, Beschluss vom 22. August 1991 – 15 W 166/91 –, juris;  NJW-RR 
1992, 148-150 

Amtlicher Leitsatz:  

1. Die Bestimmung einer Teilungserklärung, durch die die Außenfenster dem 
Sondereigentumsbereich zugeordnet werden, ist gemäß § 5 II WoEigG unwirksam.  Auch 
Schaufensterscheiben von Läden gehören gemäß § 5 II WoEigG zwingend zum 
Gemeinschaftseigentum. 

2. Eine solche Bestimmung kann im Einzelfall dahin umgedeutet werden, dass der jeweilige 
Wohnungs- bzw Teileigentümer die Instandhaltungspflicht in Bezug auf die Außenfenster 
zu tragen hat. 

3. Eigene Ergänzung, tragende Gründe: Durch die Zuordnung der Fenster zum 
Sondereigentum ist deshalb dieses erhöhte Glasbruchrisiko den Teileigentümern allein 
zugewiesen worden. Diese Regelung ist sachgerecht, da der Inhaber eines Ladengeschäfts 
auch über die Schaufensterflächen um Kunden wirbt und das Glasbruchrisiko versicherbar 
ist. Für den unbefangenen Betrachter ergibt sich aus den Regelungen der Teilungserklärung 
mit Deutlichkeit, dass das Glasbruchrisiko von jedem Wohnungs- bzw. Teileigentümer für 
sich allein zu tragen ist, so dass Glasbruchschäden nicht aus den gemeinschaftlich 
aufzubringenden Mitteln zu decken sind. Dafür spricht ferner die Regelung in Ziffer 3.12.1 
der Teilungserklärung über die von dem Verwalter für Rechnung der Gemeinschaft 
abzuschließenden Versicherungen. Diese Bestimmung schließt nämlich eine 
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Glasbruchversicherung nicht ein, die jedoch bei wirtschaftlicher Betrachtung unabdingbar 
erforderlich gewesen wäre, wenn die Gemeinschaft das Glasbruchrisiko für sämtliche 
Schaufensterscheiben der Ladengeschäfte hätte tragen sollen. Das Interesse der 
Gemeinschaft aller Wohnungs- und Teileigentümer spricht deshalb in besonderem Maße 
dafür, die in sich abgewogene Regelung der Teilungserklärung durch Umdeutung in eine 
gesetzlich zulässige Regelung im Ergebnis aufrechtzuerhalten.  

 

V. Der Abschluss einer Glasschadenversicherung ist nicht ausschließlich im 
Interesse des Vermieters 

Fundstelle: OLG Köln, Urteil vom 22. Juli 2014 – I-22 U 90/13, 22 U 90/13 –, juris 

Eigener Leitsatz:  

1. Eine vom Vermieter für den Mieter abgeschlossene Glasschadenversicherung stellt 
keinen Vertrag zulasten Dritter dar, da dies begrifflich bei wirksam abgeschlossener AGB 
schon nicht der Fall ist.  

2. Von Interesse sind insbesondere Glasversicherungen wegen Schaufensterscheiben, weil 
sie die wirtschaftliche Situation des Mieters abdecken und damit die fortlaufende 
Mietzahlung sichern. Die Abrede über den Abschluss einer Versicherung kann einen 
Haftungsausschluss zugunsten des Vermieters beinhalten. 

3. Zudem wird der Mieter hierdurch grundsätzlich nicht über Gebühr benachteiligt, weil die 
Versicherung auch ihm zugutekommt. 
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D Haus- und Grundbesitzhaftpflichtversicherung 

I. Zur Abgrenzung der Privathaftpflichtversicherung von der Haus- und 
Grundbesitzerhaftpflichtversicherung: 

Fundstelle: OLG Hamm NJW-RR 1990, 165 ; BeckRS 2008, 16597 

Eigener Leitsatz:  

Zum Umfang der Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung: Versichert ist die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Haus- und/oder Grundstücksbesitzer, 
z. B. als Eigentümer, Nießbraucher, Pächter, Mieter. Versichert sind hierbei Ansprüche aus 
Verstoß gegen die in den oben genannten Eigenschaften obliegenden Pflichten (z. B. 
bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Bestreuung der Gehwege bei 
Winterglätte, Schneeräumen auf Bürgersteig und Fahrdamm). Die Haftung knüpft nicht an 
die Eigenschaft als „Eigentümer“ an.  

Urteilsessenz: 

Von der Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung sind nur solche Pflichten erfasst, 
welche die Allgemeinheit vor den von einem Grundstück oder einem Haus ausgehenden 
typischen Gefahren schützen soll, also die sogenannten Verkehrssicherungspflichten. 
Gefahren, die sich unabhängig von der Verletzung solcher Verkehrssicherungspflichten 
verwirklichen, die also nur in einem zufälligen oder gelegentlichen Zusammenhang mit 
Haus- oder Grundbesitz stehen, fallen nicht unter die Haus- und 
Grundbesitzerhaftpflichtversicherung, sondern sind von der Privathaftpflichtversicherung 
zu übernehmen. 

Es muss sich also um den Verstoß gegen Sorgfaltspflichten handeln, die ihn gerade und 
insbesondere als Grundstückspächter oder als Eigentümer des Stalls trafen. 

 

II. Fällen fremder Bäume als Privathaftpflichtfall 

Fundstelle: OLG Oldenburg NJW-RR 2014, 1449; NJW Spezial 2014, 738; BeckRS 2014, 
13327 

Amtlicher Leitsatz:  

1. Das Fällen von Bäumen auf dem Nachbargrundstück infolge eines Irrtums über den 
Grenzverlauf unterfällt der allgemeinen privaten Haftpflichtversicherung. 
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Urteilsessenz: 

Die Grundbesitzerhaftpflichtversicherung greift nur dann ein, wenn ein innerer 
Zusammenhang mit der Nutzung des vom Versicherungsvertrag umfassten Grundstücks 
besteht. Dies ist nicht der Fall, weil es der Kläger verpachtet und nicht selbst genutzt hat. 

Besteht für Schäden im Zusammenhang mit der Verpachtung von Flächen kein spezieller 
Versicherungsschutz (über eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht respektive 
Betriebshaftpflichtversicherung), kann ein sich verwirklichendes Risiko gleichwohl von der 
privaten Haftpflichtversicherung gedeckt sein, wenn der einzige Zusammenhang mit der 
Verpachtung des Grundstücks bzw. mit dem Grundstück als solchem darin besteht, dass die 
Anregung für das Fällen der Bäume auf dem Nachbargrund vom Grundstückspächter 
ausging und der Grundstückseigentümer insoweit über seine fehlende Berechtigung irrt. 
Denn insoweit handelt es sich, anders als wenn Bäume auf dem eigenen Grundstück gefällt 
werden und bei dieser Gelegenheit Schäden auf dem Nachbargrundstück anrichten, um 
einen bloß zufälligen, gelegentlichen Bezug zum Grundstück des Schädigers. 

4. Die Grundbesitzerhaftpflichtversicherung deckt nach dieser Entscheidung Schäden ab, 
die sich dadurch ergeben, dass auf dem eigenen Grundstück gefahrenträchtige, 
nutzungsbezogene Tätigkeiten ausgeübt werden, die einen Schaden auf angrenzenden 
Grundstücken hervorrufen (zB Fällen eigener Bäume, die auf dem Nachbargrund 
„aufschlagen” und dadurch Schäden verursachen). 

 

III. Zur Abgrenzung der Privathaftpflicht- von der Haus- und 
Grundhaftpflichtversicherung 

Fundstelle: OLG Hamm NJW-RR 2012, 1056; BeckRS 2012, 07607; r+s 2012, 335. 

Bestätigung des Urteils aus 1990, NJW-RR 1990, 165 Grundbesitzerhaftpflichtversicherung 

Amtlicher Leitsatz: 

1. Gefahren, die sich unabhängig von der Verletzung von sich aus dem Eigentum an einem 
Gebäude ergebenden Verkehrssicherungspflichten verwirklichen und deshalb nur in einem 
zufälligen oder gelegentlichen Zusammenhang mit dem Haus- oder Grundbesitz stehen, 
fallen nicht unter die Haus- und Grundhaftpflichtversicherung, sondern in die 
Privathaftpflichtversicherung. Verletzt ein Gebäudeeigentümer beim Abschlagen von 
Fliesen durch Unachtsamkeit einen Dritten, verstößt er dadurch nicht gegen solche 
Sorgfaltspflichten, die ihn gerade als Eigentümer des Gebäudes treffen sondern allenfalls 
gegen allgemeine Sorgfaltspflichten, die jeden treffen.  

2. Im vorweggenommenen Deckungsprozess ist ausschließlich die Frage des 
Versicherungsschutzes zu klären; eine Entscheidung über den eigentlichen 
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Haftpflichtanspruch ergeht nicht. Für eine Beweisaufnahme über den Grund des Anspruchs 
ist hier grundsätzlich kein Raum. 

 

IV. Zum Haftpflichtversicherungsbereich bei teilweise vermietetem 
Einfamilienhaus 

Fundstelle: OLG Karlsruhe NJW-RR 1997, 474; BeckRS 9998, 02662 

Amtlicher Leitsatz:  

1. In der Privathaftpflichtversicherung besteht aufgrund der AHB Versicherungsschutz für 
sämtliche Haftungsrisiken aus dem Eigentum oder Besitz eines Einfamilienhauses, gerade 
auch für die “spezifischen Risiken" dieses Grundbesitzes, da bei bei Schadensfällen im 
Zusammenhang mit Einfamilienhäusern nicht unterschieden zwischen “Gefahren des 
täglichen Lebens" und “spezifischen Risiken" des Grundbesitzes wird. Die Bereiche der 
Privathaftpflichtversicherung und der Haus- und Grundbesitzhaftpflichtversicherung 
können sich überschneiden.  

2. Ob ein Einfamilienhaus vorliegt, richtet sich nach der Bauweise. Durch Vermietung eines 
Teils des Hauses verliert dieses nicht seinen Charakter als Einfamilienhaus. 

3. “Ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt" im Sinne der Versicherungsbedingungen ist 
das Einfamilienhaus auch dann, wenn es überwiegend zu Wohnzwecken vermietet ist und 
der Eigentümer sich nur noch in einem Raum des Hauses aufhält. 

4. Bei Vermietung von mehr als drei Räumen eines Einfamilienhauses ist nur das spezielle 
Vermietrisiko aus dem Versicherungsschutz ausgenommen; im übrigen besteht der 
Versicherungsschutz fort, z.B. wegen des Unfalls eines Passanten auf dem nicht 
schneegeräumten Gehweg. 

5. Erleidet ein Besucher der Mieter auf der Hauseingangstreppe einen Unfall, so gehört dies 
nicht zum vom Versicherungsschutz ausgenommenen Vermietrisiko, vielmehr besteht 
insoweit Versicherungsschutz. 
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E Hausratversicherung 

I. Hausratversicherungsbedingungen: Unwirksamkeit überzogener 
Sicherheitsvorschriften wegen Gefährdung des Versicherungszwecks 

Fundstelle: BGH NJW 1990, 2388; BeckRS 9998, 165263 

Amtlicher Leitsatz:  

§ 14 Nr. 1 lit 6. c VHB 84 benachteiligt den Versicherungsnehmer unangemessen und ist 
deshalb unwirksam. 

Urteilsessenz: 

1. Eine Regelung der Hausratversicherung, nach welcher bei der weiten Fassung des 
objektiven Tatbestandes der Versicherungsnehmer schon dann den Versicherungsschutz 
verlieren würde, wenn er bei nur kurzfristiger Abwesenheit aus der Wohnung die Tür nur ins 
Schloss zieht und nicht auch sämtliche Schlösser sowie andere etwa vorhandene 
Sicherungs- und Warnanlagen betätigt, ist unsinnig und unvertretbar. Der Verlust des 
Versicherungsschutzes schon bei leichter Fahrlässigkeit in solchem Fall macht die 
Hausratversicherung für den Versicherungsnehmer wertlos.  

2. Nach der Regelung muss der Versicherungsnehmer sowohl beweisen, dass ihn kein 
Verschulden trifft, als auch dass der objektive Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften 
nicht ursächlich war für den eingetretenen Versicherungsfall, wenn er den vertraglichen 
Versicherungsschutz nicht verlieren will. In vielen Fällen - wie auch im vorliegenden - wird es 
dem Versicherungsnehmer nicht gelingen, diesen Beweis zu führen. Schon deshalb wird das 
zu weitgehende Sicherungsverlangen auf diese Weise nicht ausgeglichen. Darüber hinaus 
kann von dem Versicherungsnehmer nicht erwartet werden, dass er im konkreten Einzelfall, 
etwa wenn er die Wohnung nur kurzfristig verlassen will, entscheiden muss, ob und 
inwieweit er gefahrlos gegen die ihm auferlegten Sicherungsobliegenheiten verstoßen darf. 

 

II. Zum Wohnungswechsel bei Hausratsversicherung 

Fundstelle: OLG Hamm NJW-RR 1988, 413; BeckRS 2009, 18750 

Amtlicher Leitsatz:  

1. Ein “Wohnungswechsel” i. S. des § 6 I 1 VHB 74 liegt vor, wenn nach dem Willen des 
Versicherungsnehmers eine Verlagerung des versicherten Risikos in die neue Wohnung 
gegeben ist. 

Tragende Gründe: 2. Für die Hausratversicherung ist nicht entscheidend, ob der 
Versicherungsnehmer seinen Lebensmittelpunkt gegebenenfalls unter Zurücklassung 
nahezu des gesamten Hausrats in eine möglicherweise möbliert gemietete Wohnung 
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verlagert. Maßgeblich muss vielmehr sein, ob eine Verlagerung des versicherten Risikos, d. 
h. des Hausrats vorliegt oder nicht. Dem muss die Definition des „Wohnungswechsels” 
Rechnung tragen. 

3. Indizien für den Willen des Versicherungsnehmers trotz Verlegung des 
Lebensmittelpunkts keinen “Wohnungswechsel” i. S. des § 6 I 1 VHB 74 vorzunehmen, sind: 
Unveränderte Zahlung der Versicherungsprämie ohne Mitteilung der Anschrift der neuen 
Wohnung an den Versicherer; Abschluss einer neuen Hausratversicherung für den Hausrat 
in der neuen Wohnung; Belassen eines erheblichen Teils des Hausrats in der bisherigen 
Wohnung; deutliche Höherwertigkeit dieses Hausrats gegenüber dem der neuen Wohnung; 
die reale Möglichkeit der Rückkehr des Versicherungsnehmers in die bisherige Wohnung 
oder ein sonstiges eigenes Interesse an der Erhaltung des Hausrats der bisherigen 
Wohnung. 

 

III. Teppichboden als Gebäudescheinbestandteil – Hausratsversicherung 

Fundstelle: OLG München BeckRS 1996, 07552; VersR 1997, 999 

Redaktioneller Leitsatz: 

Ein Teppichboden, der auf dem bewohnbaren Untergrund (hier: auf Parkett statt auf 
Estrich) verlegt ist, ist Scheinbestandteil und fällt bei Zerstörung durch Brand nicht unter die 
Gebäudeversicherung, sondern unter die Hausratsversicherung.  

 

IV. Überspannungsschäden nach Blitzeinschlag in der Hausratsversicherung  

Fundstelle: LG Gießen NJW-RR 1995, 989 

Redaktioneller Leitsatz: 

Der Ausschluss von Überspannungsschäden als Folge eines Blitzeinschlags in § 9 Nr. 2c der 
VHB 84 ist als Verstoß gegen das AGB-Gesetz unwirksam.  

Urteilsessenz:  

1. Überspannungsschäden, welche auf Grund eines Gewitters an Elektrogeräten auftreten 
und diese beschädigen oder zerstören, müssen vom Hausratversicherer erstattet werden. 
Durch den Blitzschlag und die darauf beruhende Schadensverursachung hat sich eine nach 
den §§ 3, 4 VHB 84 versicherte Gefahr verwirklicht. Es genügte, dass der Blitz auf die 
Erdoberfläche einschlug und die versicherten Sachen Versicherungsnehmers dadurch 
beschädigt wurden.  
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2. Als Vertragszweck der Hausratsversicherung i.S. von  § 9 Absatz II Nr. 2 AGBG ist daher 
unter Zugrundelegung der VHB 84 auch die Versicherung des Hausrats am Versicherungsort 
gegen Schäden durch Blitzschlag zu verstehen. 

3. Durch die Bestimmung des § 9 Nr. 2c wird der Versicherungsschutz, wie ihn der 
Versicherungsnehmer aufgrund der Regelungen in §§ 3 und 4 VHB 84 erwarten darf, 
weitgehend. Unter Berücksichtigung der Feststellung, dass etwa 90 bis 95 % aller Schäden 
durch Blitz auf galvanisch eingespeiste Überspannungen zurückzuführen seien, ist davon 
auszugehen, dass der aufgrund der §§ 3 und 4 VHB 84 vom Versicherungsnehmer zu Recht 
erwartete Versicherungsschutz gegen Blitzschlagschäden durch die Anwendung des § 9 Nr. 
2c in einer Weise entwertet würde, dass insoweit der Vertragszweck, diesen Schutz auch zu 
gewähren, nur in Ausnahmefällen erreicht würde. Das steht mit  § 9 II Nr. 2 AGBG nicht in 
Einklang. 

 

V. Gebäudegebundenheit der Hausratsversicherung - Wohnmobil –  

Fundstelle: OLG Köln NJW-RR 1992, 1312 

Redaktioneller Leitsatz: 

Gegenstände, die bei einem Einbruch in ein Wohnmobil entwendet werden, fallen nicht 
unter den Versicherungsschutz einer Hausratsversicherung.  

 

VI. Zum Versicherungsort in der Hausratsversicherung 

Fundstelle: OLG Koblenz NJW 1987, 2026 

Redaktioneller Leitsatz: 

1. Eine Wohnung ist nicht mehr Versicherungsort i. S. von § 6 Nr. 1 VHB 74, wenn der 
Versicherungsnehmer seinen Lebensmittelpunkt in eine andere Wohnung verlegt. 

2. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer die bisherige Wohnung mit den 
bisherigen Möbeln als Zweitwohnung beibehält und diese Wohnung auch weiterhin die 
einzige Wohnung der Ehefrau des Versicherungsnehmers bleibt. 

3. Eigene Ergänzungen: Unter Wohnung i. S. des § 6 I VHB 74 sind die Räume zu verstehen, 
die dem Versicherungsnehmer als privater Lebensbereich dienen. Wohnung ist somit die, 
die der Versicherungsnehmer tatsächlich bewohnt. 

4. Bei einem “Wohnungswechsel” durch den Versicherungsnehmer erlischt der 
Versicherungsschutz für die alte Wohnung und geht auf die von ihm bezogene neue 
Wohnung über. 
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5. Der Versicherungsschutz knüpft damit an den Lebensmittelpunkt des 
Versicherungsnehmers an und daran, wo sich seine persönliche Habe befindet. 

 

VII. Hausratversicherung für nicht als Wohnung nutzbares Einfamilienhaus: 
Leistungspflicht des Versicherers, trotz Fehlerhafter Bezeichnung (fehlender 
Genehmigung des Gebäudes für Wohnzwecke) eines Gebäudes als 
Einfamilienhaus 

Fundstelle: BGH NJW- RR 2008, 1061; BeckRS 2008, 10534 

Redaktioneller Leitsatz: 

1. Der Versicherer einer Hausratversicherung wird wegen unzutreffender Bezeichnung eines 
Gebäudes als Einfamilienhaus, obgleich es für Wohnzwecke nicht benutzt werden durfte, 
nicht unter dem Gesichtspunkt leistungsfrei, dass der Versicherungsnehmer behördliche 
Sicherheitsvorschriften nicht beachtet hat. Ist das Fehlen der Genehmigung für die 
Versicherung ein gefahrerheblicher Umstand, dann ist sie durch die vorvertragliche 
Anzeigeobliegenheit geschützt, die voraussetzt, dass nach der genehmigten Nutzung 
gefragt wird. 

2. Die in dem Antrag auf Abschluss der Versicherung enthaltene Angabe Einfamilienhaus 
stellt als bloße Beschreibung des Risikos durch die Angabe Einfamilienhaus keine 
vereinbarte Sicherheitsvorschrift i.S. des § VHB1984 § 14 Nr. 1 lit. a VHB 84 dar. 

Urteilsessenz: 

Es handelt sich um einen durch die Verhältnisse in der früheren DDR und die besonderen 
Umstände nach der Wende geprägten Einzelfall, der keine grundsätzliche Rechtsfrage 
aufwirft, ob der Versicherer deshalb leistungsfrei ist, weil der Versicherungsnehmer Hausrat 
in einem Gebäude versichert hat, welches dieser unzutreffend als Einfamilienhaus 
bezeichnet hat und das er für Wohnzwecke nicht nutzen durfte.  

 

VIII. Zum Regressanspruch der Hausratversicherung des Vermieters gegen den 
Mieter 

Fundstelle: BGH NJW 2006, 3714; BeckRS 2006, 11561 

Amtlicher Leitsatz:  

Die Rechtsprechung des BGH zum Regressverzicht des Gebäudeversicherers bei leicht 
fahrlässig verursachten Schäden am Gebäude durch den Mieter kann auf die 
Hausratversicherung des Vermieters nicht übertragen werden. 
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Urteilsessenz: 

Die vertraglichen Beziehungen in Gestalt eines Gebrauchsrechts und von Obhutspflichten 
nur hinsichtlich des Gebäudes bestehen, nicht aber hinsichtlich des Hausrats des 
Vermieters. Da der Mieter in keiner Weise die Prämie für die Hausratversicherung zu tragen 
hat, wird weder er noch der Vermieter auf den Gedanken kommen, der Vermieter sei 
irgendwie gehalten, den Mieter vor einem Regress des Hausratversicherers zu bewahren. 

 

IX. Zur Betriebsinventarversicherung neben Hausratsversicherung 

Fundstelle: BGH NJW-RR 1986, 827; BeckRS 9998, 75084.  

Amtlicher Leitsatz:  

Leistungsfreiheit des Hausratsversicherers gem. § 16 II VHB 74 tritt auch dann, wenn sein 
Versicherungsnehmer bei ihm mehrere Sachversicherungen über dieselbe Gefahr unterhält, 
nur ein, wenn die arglistige Täuschung bei den Verhandlungen über die Ermittlung der 
Hausratentschädigung begangen wird. 

 

X. Erdgeschossfenster in Kippstellung bei Hausratsversicherung  

Fundstelle: LG München II NJW-RR 1988, 215; BeckRS 9998, 75838 

Amtlicher Leitsatz:  

1. Es ist nicht generell grob fahrlässig, Fenster im Erdgeschoss in Kippstellung zu belassen, 
während sich in der Wohnung für einen begrenzten Zeitraum niemand aufhält. 

2. Allgemeine Zugängigkeit des Bereichs vor dem Fenster kann für, Unterbringung der 
Wertsachen in einem Tresor ohne entsprechende vertragliche Vereinbarung kann gegen 
grobe Fahrlässigkeit sprechen. 

Urteilsessenz: 

Nach § 61 VVG wird der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der 
Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit 
herbeiführte. Das Belassen von ebenerdig gelegenen Fenstern im gekippten Zustand kann 
nicht generell als grob fahrlässig bezeichnet werden, vielmehr müssen Umstände 
hinzukommen, die dieses Verhalten als besonders geeignet zur Herbeiführung des 
Versicherungsfalles erscheinen lassen. 

 



Quelle: www.mietrecht-dav.de  

 23 

XI. Kostenversicherung in der Hausratversicherung: Versicherter Schaden bei 
Gebäudebeschädigungen 

Fundstelle: LG Köln, VersR 2007, 792-793; BeckRS 2007, 11783;  LG Köln 10.08.2006 – 24 S 
1/06-, juris 

Orientierungssatz:  

1. Im Rahmen der Hausratversicherung liegt bei Gebäudebeschädigungen (hier: 
Beschädigung der Haustür bei einem Einbruch) ein versicherter Schaden nur dann vor, 
sofern Kosten ausgelöst werden und so das Vermögen des Versicherungsnehmers auch 
belastet ist. Das aber setzt voraus, dass der Versicherungsnehmer in Vorleistung tritt. 

2. Eine fiktive Schadensabrechnung kann auch dann nicht verlangt werden, wenn der 
Versicherungsnehmer entsprechend der Forderung des Versicherers einen (Reparatur-
)Kostenvoranschlag vorgelegt hat. Wenn sich der Versicherer - ggf. kulanzweise - mit einem 
Voranschlag zufrieden gibt, ist er daran nicht derart gebunden, dass er sich im Streitfall 
nicht mehr auf das vertraglich Vereinbarte zurückziehen darf. 

3. Schäden an Gebäudebestandteilen sind aber regelmäßig nicht als Hausrat versichert, es 
sei denn sie sind ausdrücklich in den Versicherungsschutz einbezogen. Denn der Hausrat ist 
vom Gebäude und dessen Bestandteilen zu unterscheiden. 
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F Verbundene Gebäudeversicherung 

I. Voraussetzungen der Leistungspflicht der Wohngebäudeversicherung  

Fundstelle: OLG Jena, BeckRS 2014, 15444; VersR 2014, 949  

Eigener Leitsatz:  

1.Keine Leistungspflicht der Wohngebäudeversicherung, wenn nach einer Erdsenkung in 
der Nähe des versicherten Grundstücks dieses wirtschaftlich nicht mehr nutzbar ist. 

2. Im Sachversicherungsrecht ist Voraussetzung, dass sich der Zustand der Sache in 
substanzbezogener Weise nachteilig verändert hat 

3. Denn dem Kläger stehen keine Zahlungsansprüche gegen die Beklagte aus der 
Wohngebäudeversicherung mit eingeschlossener Elementarschadenversicherung zu, weil 
die versicherte Sache schon keinen versicherten Schaden – weder Sachschaden noch 
Abhandenkommen des Hauses-  erlitten hat. In der fehlenden Nutzungsmöglichkeit liegt 
kein Abhandenkommen. 

 

II. Zum Beginn der Kündigungsfrist der Gebäudeversicherung des 
Grundstückerwerbers  

Fundstelle: OLG Dresden NVersZ 2002, 472-473; BeckRS 2002, 05692 

Amtlicher Leitsatz:  

Die Kündigungsfrist des § 70 Abs. 2 VVG beginnt für den Grundstückserwerber erst dann, 
wenn er sichere Kenntnis von der Versicherung hat. Dies setzt voraus, dass er die 
Versicherung und deren Anschrift sowie die für eine Kündigung erforderlichen 
Vertragsbestandteile kennt. Es obliegt dem Versicherer, dem Grundstückserwerber diese 
Informationen zukommen zu lassen. 

 

III. Feuerversicherung 

1.Gebäudepächter kein Repräsentant bei Feuerversicherung: Zur Frage, ob in der 
Feuerversicherung der Mieter eines Hauses oder einer Wohnung als Repräsentant des 
Eigentümers anzusehen ist 

Fundstelle: BGH NJW 1989, 1861; BeckRS 2009, 20419 

Amtlicher Leitsatz:  

Im Allgemeinen ist der Mieter oder Pächter eines Gebäudes in der Feuerversicherung nicht 
Repräsentant des Vermieters oder Verpächters. 
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Urteilsessenz: 

Repräsentant ist, wer in dem Geschäftsbereich, zu dem das versicherte Risiko gehört, 
aufgrund eines Vertretungs- oder ähnlichen Verhältnisses an die Stelle des 
Versicherungsnehmers getreten ist. Repräsentant kann nur sein, wer befugt ist, 
selbstständig in einem gewissen, nicht ganz unbedeutenden Umfang für den 
Versicherungsnehmer zu handeln und dabei auch dessen Rechte und Pflichten als 
Versicherungsnehmer wahrzunehmen. Die bloße Überlassung der Obhut über die 
versicherte Sache reicht dagegen nicht aus, um ein Repräsentantenverhältnis anzunehmen. 
Aus diesen Grundsätzen ergibt sich, dass in der Feuerversicherung der Mieter eines 
Gebäudes nicht schon allein wegen seiner Stellung als Mieter Repräsentant des Vermieters 
ist. Im Regelfall kann noch nicht einmal davon ausgegangen werden, dass eine Sache nur 
infolge des Mietvertrages in die alleinige Obhut des Mieters gegeben worden sei. 

 

2.Liebhaber der Mieterin kein Repräsentant bei Feuerversicherung 

Fundstelle: BGH NJW 1989, 2474; BeckRS 9998, 98160. 

Redaktioneller Leitsatz:  

Der Liebhaber der Mieterin eines Hauses ist, auch wenn er mit Zustimmung der Eigentümer 
in dem Haus wohnt und für den Mietzins bürgt, nicht Repräsentant der Vermieter in der 
Feuerversicherung (im Anschluss an BGH, NJW 1989, 1861). 

 

3.Brandstiftung an in Tiefgarage gelagertem Baumaterial – Regress 

Fundstelle: BGH NJW-RR, 333; BeckRS 2013, 01199 

Redaktioneller Leitsatz:  

1. Zur Haftung des Vermieters von Geschäftsräumen für Schäden des Mieters, die diesem 
auf Grund der Verletzung einer mietvertraglichen Fürsorgepflicht durch einen von dem 
Vermieter mit Bauarbeiten in dem Mietobjekt beauftragten Handwerker entstehen. 

2. Der Geschäftsversicherungsvertrag des Mieters, durch den er seine Geschäftseinrichtung 
und seinen Betriebsunterbrechungsschaden unter anderem gegen Feuer versichert, kann 
nicht zu Gunsten des Vermieters, der einen Schaden an den versicherten Gegenständen 
durch leichte Fahrlässigkeit verursacht hat, ergänzend dahin ausgelegt werden, dass der 
Versicherer auf einen Regress gegen den Vermieter verzichtet; genau anders als wenn 
Vermieter den Mieter mit in seine Feuerversicherung einbeziehen will: Denn hier hat ´der 
Vermieter ein Interesse daran, dass der Mieter, auf den er in der Regel die Kosten der 
Versicherung abwälzt, in seiner Erwartung, er sei bei fahrlässiger Schadensverursachung 
durch die Versicherung geschützt, nicht enttäuscht wird. Auch liegt es nicht im 
wirtschaftlichen Interesse des Vermieters, wenn das Vermögen seines Mieters mit 
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Regressforderungen belastet wird, weil sich diese Belastungen auf die Mietzahlungen 
auswirken können. 

3. Für die Beurteilung der Frage, welches eine Feuergefahr begründende Verhalten der 
Vermieter oder der von ihm mit Sanierungsarbeiten beauftragte Handwerker, dessen 
Versäumnisse dem Vermieter über § BGB § 278 BGB zugerechnet werden, konkret zu 
unterlassen haben, können einschlägige öffentlich-rechtliche, der Brandverhütung 
dienende Betriebsvorschriften (hier: die landesrechtliche Garagenverordnung) – 
herangezogen werden. Für die Verwirklichung der geschaffenen Brandgefahr ist es ohne 
Bedeutung, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden und nicht zufällig entstanden ist. 

 

4.Einheitliches Risiko der Feuerversicherung bei Miteigentümern 

Fundstelle: BGH NJW-RR 1991, 1372, BeckRS 9998, 77106 

Eigener Leitsatz:  

1. Die Leistungsfreiheit des Feuerversicherers wegen grob fahrlässiger 
Schadensherbeiführung durch einen Miteigentümer eines Hausgrundstücks erstreckt sich 
auch auf den anderen Miteigentümer, wenn es sich um einen einheitlichen 
Versicherungsvertrag handelt, der sich auf die Versicherung eines einheitlichen Risikos 
bezieht. 

2. Überlegungen aus der Haftpflichtversicherung, bei der das Einzelinteresse versichert ist, 
können nicht auf die Sachversicherung, deren Gegenstand das einheitliche, gleichgerichtete 
Interesse am Erhalt der versicherten Sache ist, übertragen werden.  

 

5.Repräsentant in Feuerversicherung bei Strohmann als Versicherungsnehmer 

Fundstelle: BGH NJW-RR 1991, 1307; BeckRS 9998, 77087 

Redaktioneller Leitsatz:  

In der Geschäftsversicherung für eine Gaststätte (Feuer, Leitungswasser) kann der Vater des 
20jährigen, bei der Bundeswehr dienenden Gaststättenpächters und Versicherungsnehmers 
dessen Repräsentant sein, wenn der Vater die Gaststätte betreibt und der Sohn nur pro 
forma für den überschuldeten Vater die Verträge geschlossen hat. 

Urteilsessenz: 

Das wäre dann der Fall, wenn der Vater die Befugnis gehabt hat, selbstständig in einem 
gewissen, nicht ganz unbedeutenden Umfang für den Versicherungsnehmer zu handeln und 
dabei auch dessen Rechte und Pflichten als Versicherungsnehmer wahrzunehmen. Sollte 
diesem dann als Repräsentanten eine grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen, wird die 
Versicherung leistungsfrei. 
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6.Leistungsverweigerungsrecht der getäuschten Feuerversicherung 

Fundstelle: BGH NJW-RR 1993, 1117; BeckRS 1993, 03417 

Amtlicher Leitsatz:  

Der Einwand der Leistungsfreiheit wegen arglistiger Täuschung über die Schadensursache 
ist nicht rechtsmissbräuchlich, weil die Täuschung den gesamten Schaden betrifft; das gilt 
insbesondere, wenn die Täuschung nicht aus freien Stücken offenbart wurde. 

Urteilsessenz: 

Dem Versicherer ist nur unter ganz besonderen Umständen die Inanspruchnahme der 
völligen Leistungsfreiheit unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben als 
rechtsmissbräuchlich versagt, wenn nämlich der Verlust des Versicherungsschutzes für den 
Versicherungsnehmer eine übermäßige Härte darstellt. Eine solche Ausnahme kommt in 
Betracht, wenn die Täuschung nur einen geringen Teil des versicherten Schadens betrifft 
und weitere Billigkeitsmomente zugunsten des Versicherungsnehmers ins Gewicht fallen. 

Dem ertappten Täter, der nur Schrittweise die Täuschung zugibt, stehen aber die mit dem 
freiwilligen Rücktritt verbundenen Wohltaten nicht zu. Ein solches Ausmaß der Täuschung 
lässt selbst bei einer Existenzbedrohung die volle Leistungsfreiheit des Versicherers nicht 
als übermäßige und unbillige Härte erscheinen und ist somit nicht rechtsmissbräuchlich. 

 

7.Repräsentanteneigenschaft eines Ehegatten in der Feuerversicherung  

Fundstelle: BGH NJW-RR 1990, 1305; BeckRS 9998, 76649. 

Redaktioneller Leitsatz:  

Bei der Prüfung des Umfangs der Entscheidungsbefugnis eines Ehegatten für die 
Feststellung seiner Repräsentanteneigenschaft in der Feuerversicherung ist nicht allein 
darauf abzustellen, wer die Anträge an den Versicherer unterschrieb, sondern es sind alle 
Indizien zu würdigen, aus denen sich ergeben kann, wer von den Ehegatten tatsächlich die 
Entscheidungen traf. 

 

8.Haftung gegenüber Realgläubiger aus einer Feuerversicherung 

Fundstelle: BGH NJW-RR 1997, 406; BeckRS 1997, 00740. 

Amtlicher Leitsatz:  

Der Umstand, dass sich in einer dem Versicherungsfall nachfolgenden 
Zwangsversteigerung die mangelnde Werthaltigkeit eines Grundpfandrechts ergeben hat, 
kann den mit dem Versicherungsfall bereits entstandenen Anspruch des 
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Grundpfandgläubigers nach § 102 I VVG, § 107b VVG auf bedingungsgemäße 
Entschädigungsleistung des Versicherers nicht berühren. 

 

9.Zur Versicherung fremden Interesses in der Gebäudeversicherung: Feuerversicherung 
für nicht eingetragenen Grundstückseigentümer 

Fundstelle: BGH NJW-RR 2001, 164; BeckRS 2000, 30137515 

Amtlicher Leitsatz: 

Ein Versicherungsinteresse besteht auch bei Vorliegen einer Fremdversicherung gemäß §74 
VVG. Das Sacherhaltungsinteresse des Erwerbers des Grundstücks stellt ein solches 
Fremdversicherungsinteresse dar.  

Urteilsessenz: 

Dem Käufer eines Grundstücks kommt in der Zeit zwischen Gefahrübergang (§ 446 BGB) 
und dem Eigentumserwerb durch Eintragung im Grundbuch ein versicherbares 
Sacherhaltungsinteresse. Wenn mit Übergabe des Grundstücks die Gefahr des zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung - mithin die Preisgefahr - auf den Käufer 
übergeht, dieser also zur Entrichtung des Kaufpreises etwa auch dann verpflichtet bleibt, 
wenn das auf dem Grundstück befindliche Gebäude durch Brand zerstört worden ist, liegt es 
auf der Hand, dass der Käufer ein Interesse an der Erhaltung der Sache, an deren 
Substanzwert hat. Kommt dem Grundstückserwerber insoweit aber ein in der 
Feuerversicherung versicherbares Sacherhaltungsinteresse zu, kann dieses Interesse 
grundsätzlich auch im Wege der Fremdversicherung durch einen Dritten versichert werden, 
etwa wenn - wie im vorliegenden Falle - der Grundstückserwerber das auf dem Grundstück 
befindliche Gebäude bereits an einen Dritten vermietet hat. 

 

10.Zum Rückgriff des Feuerversicherers gegen Pächter 

Fundstelle: BGH NJW-RR 1990, 1175; BeckRS 2009, 20388 

Eigener Leitsatz: 

1. Haben sich die Mietvertragsparteien darauf geeinigt, dass sich der Vermieter verpflichtet, 
die Feuerversicherung auch im Interesse des Mieters abzuschließen, soll der 
Versicherungsschutz also auch diesem zugute kommen.  

2. In der vertraglichen Übernahme der Zahlung der Feuerversicherungsprämie durch den 
Mieter kann eine Vereinbarung gesehen werden, durch die der Mieter von der Haftung für 
Zufall und leichte Fahrlässigkeit befreit werde (RGZ 122, RGZ Band 122 S. 292); das muss in 
erhöhtem Maße dann gelten, wenn der Vermieter eine ausdrückliche Verpflichtung zum 
Abschluss der Feuerversicherung übernimmt. 
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Urteilsessenz: 

Dass sich der Vermieter dem Mieter gegenüber zum Abschluss einer Feuerversicherung 
verpflichtete, gibt nur dann einen vernünftigen Sinn, wenn diese Versicherung in 
irgendeiner Weise auch dem Mieter zugute kommen sollte. 

Bei richtigem Verständnis des Vertrages ergibt sich, dass die Pächterin nur insoweit mit den 
wirtschaftlichen Folgen eines Brandschadens belastet sein sollte, als der Eigentümer 
gegenüber dem Feuerversicherer den Schaden zu tragen hätte, d. h. also nur dann, wenn ihr 
nachweislich – und von der Versicherung zu beweisen-  Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt. 

 

11.Gebäudefeuerversicherung für Wohnanlage 

Fundstelle: KG Berlin MDR 1984, 584-585; 

Orientierungssatz:  

1. Erstreckt sich die Gebäudefeuerversicherung gemäß Teilungserklärung auf "das 
Sondereigentum und das gemeinschaftliche Eigentum als ganzes", fällt sie insgesamt in die 
gemeinschaftliche Verwaltung. Streitigkeiten eines Wohnungseigentümers mit dem 
Verwalter über die Abwicklung eines Brandschadens am Sondereigentum sind dann im 
Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu entscheiden. 

2. Die Zuständigkeit des Gerichts der freiwilligen Gerichtsbarkeit ist in diesem Fall auch 
dann gegeben, wenn der Wohnungseigentümer erklärt hat, er trete seine Ansprüche gegen 
den Versicherer an einen Dritten ab, und wenn der Zessionar vom Verwalter die 
Zustimmung zur Auszahlung der Versicherungssumme erstrebt. 

 

IV. Leitungswasserschädenversicherung 

1.Zur Frage, welche Schäden von der Leitungswasserversicherung erfasst werden 

Fundstelle: AG Aachen BeckRS 2014, 19483 

Urteilsessenz: 

Die Leitungswasserversichererin haftet nur für Schäden aufgrund von Wasser, das aus 
sonstigem mit dem Rohrsystem verbundenen Einrichtungen bestimmungswidrig austritt.  

Wasser, welches aus der Duschbrause austritt, zählt in dem Moment noch zum 
Leitungswasser. Diesen Status verliert es jedoch sobald es die Duschbrause verlassen hat. 
Somit zählt Duschwasser, welches sodann in der Duschwanne aufkommt und dann in das 
Abflusssystem eintritt, in dem Zeitpunkt nicht mehr als Leistungswasser. Der freie Raum in 
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einer Duschkabine bzw. die dazu gehörende Fuge zwischen der Fliesenwand und der 
Duschwanne gehört somit nicht zum Leitungssystem. 

Wasser, welches in einer Dusche etwa zur Körperreinigung benutzt wird, ist nicht 
bestimmungswidrig, sondern bestimmungsgemäß aus dem Leitungssystem, konkret an der 
Duschbrause ausgetreten. Gerade dazu dient dieses ganze Wassersystem. Ab dann aber 
handelt es sich nicht mehr um Leitungswasser, da es sich nicht mehr in einem 
Leitungssystem befindet, sondern um seiner Bestimmung zugeführtes Brauchwasser. Die 
Eigenschaft als Leitungswasser erlangt es vielmehr erst wieder dann, wenn es 
bestimmungsgemäß in den Abfluss der Duschwanne eingeführt wird, um dann erneut 
wieder in einem Wasserleitungssystem abgeführt zu werden. In der Zwischenzeit aber, also 
während solches Wasser zum eigentlichen Duschen benutzt wird, befindet es sich nicht in 
einer mit dem Rohrsystem verbundenen Einrichtung nach § 2 Abs. 1 b), bb) BFIMO.  

4. Sinn und Zweck der Leitungswasserschadenversicherung ist es, solche Schäden 
abdecken, welche gerade durch Defekte am Leitungssystem entstehen. Die Duschwanne 
stellt aber kein Element eines solchen Leitungssystems dar. Vielmehr handelt es sich bei ihr 
um ein offenes Bauteil, vor welchem das Frischwasserzuleitungssystem endet, und an 
welches sich dann das Abwasserableitungssystem anschließt. 

 

2.Kein Versicherungsfall, wenn Leitungswasser durch Haarrisse in der Wanne in den 
Boden eindringt 

Fundstelle: LG München I BeckRS 2010, 02682; NJOZ 2011, 556.  

Eigener Leitsatz:  

Bei Leitungswasser ist es nach § 6 Nummer 1 VGB erforderlich, dass das Leitungswasser 
„bestimmungswidrig ausgetreten“ sei. Das ist bei dem aus dem Duschkopf beim Duschen 
austretenden Leitungswasser jedoch nicht der Fall. Leitungswasser, das nach dem Duschen 
durch Haarrisse in der Duschwanne in die Wände und in den Boden eingedrungen ist, führt 
zu keinem Anspruch gegen die Versicherung, weil die Undichtigkeit der Duschwanne kein 
Versicherungsfall ist. 

Anders dazu aber:  

Fundstelle: OLG Frankfurt a.M. BeckRS 2010, 17467 

Amtlicher Leitsatz:  

1. Zu den mit den Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung verbundenen 
Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen gehören auch Duschwannen und 
Duschkabinen, d.h. auch die eine Duschwanne umgebenden gefliesten Wände 
einschließlich etwaiger den Einstieg ermöglichender Kunststoff- oder Glaswände, weil der 
Sprachgebrauch des täglichen Lebens eine Mehrzahl solcher Einzelteile als 
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zusammengehörige Einrichtung begreift. Die Verbindung mit dem Rohrsystem wird dabei 
durch den Zulauf, der in der Wand montiert ist, hergestellt.  

2. Der Versicherungsfall in der Leitungswasservers. liegt auch dann vor, wenn Wasser 
bestimmungswidrig aus Duschwannen oder Duschkabinen ausgetreten ist.  

3. Wenn sich in einem Badezimmer durch Austritt von Duschwasser Fliesen abgelöst haben, 
die es auf Grund des Alters nicht mehr gibt, kommt es im Rahmen der Leistungswasservers. 
in Frage, die Wände des Bads insgesamt neu zu fliesen. 

4. Nur wegen eines einzigen Bohrlochs, das an einer Bodenfliese zur Trocknung des Bodens 
herbeigeführt wurde, ist eine Erneuerung des gesamten Bodenbelags nicht erforderlich 

 

3.Ausgleich zwischen Wohnungseigentümern im versicherten Wasserschadensfall - 
Begriff der „Einrichtung“ (laienhaft hergestelltes Duschbad) in der 
Leitungswasserversicherung 

Fundstelle: LG Hamburg NZM 2013, 516; BeckRS 2013, 05290. 

Redaktioneller Leitsatz:  

1. Das Gebot gegenseitiger Rücksichtnahme unter den zur Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer verbundenen Wohnungseigentümern bedingt, dass ein versicherter 
Schadensfall, jedenfalls wenn, wie aus Rechtsgründen regelhaft, ein Regress des 
Gebäudeversicherers gegen den schädigenden Wohnungseigentümer ausgeschlossen ist, 
generell im Versicherungsverhältnis abzuwickeln ist. Nur wenn der geschädigte 
Wohnungseigentümer ausnahmsweise ein besonderes Interesse an einem direkten 
Schadensausgleich durch den Schädiger geltend machen kann, kommt ein 
Innenverhältnisausgleich in Betracht. Nicht ausreichend insofern ist es, wenn der 
Versicherer einer Regulierung ablehnend gegenübersteht und der geschädigte 
Wohnungseigentümer folglich ein – gegebenenfalls auch erhebliches – Prozessrisiko auf 
sich nehmen bzw. die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer als Versicherungsnehmerin 
zum Tätigwerden gegenüber dem Versicherer anhalten muss. 

2. „Leitungswasser“ in der Begrifflichkeit der Gebäudeversicherung ist dasjenige Wasser, 
das bestimmungswidrig aus mit den Zu- und Ableitungsrohren der Wasserversorgung 
verbundenen Einrichtungen austritt. Zu solchen Einrichtungen gehören auch Duschwannen 
und Duschkabinen, d. h. auch die eine Duschwanne umgebenden gefliesten Wände 
einschließlich etwaiger den Einstieg ermöglichender Kunststoff- oder Glaswände 

Urteilsessenz: 

Bestimmungswidrig ist der Wasseraustritt aus einer Einrichtung im o. g. Sinne, wenn er 
subjektiv und wirtschaftlich nicht der Bestimmung durch den Versicherungsnehmer oder 
einen berechtigten Benutzer derjenigen Räume oder Grundstücke des 
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Versicherungsnehmers entspricht, innerhalb derer sich die Rohre oder Einrichtungen 
befinden. 

 

4.Wohngebäudeversicherung: Vorliegen eines Leitungswasserschadens bei Eindringen 
von Wasser aus dem Duschbereich in die Wand 

Fundstelle: LG Mönchengaldbach, BeckRS 2015, 18095 

Leitsatz:  

Durch die Undichtigkeit in der Verfugung des Fliesenbelags im Duschbereich in die Wand 
eindringendes Wasser ist kein Wasser, das bestimmungswidrig aus Zu- und 
Ableitungsrohren der Wasserversorgung oder damit verbundenen Schläuchen und 
Einrichtungen ausgetreten ist, so dass § 6 der zugrunde liegenden und in den 
Versicherungsvertrag einbezogenen VGB 2002 diesen Schadensfall nicht erfasst. 

 

5.Zur Frage der Anwendung des VVG § 102 auf die Leitungswasserversicherung einer 
verbundenen Wohngebäudeversicherung - zur Frage der Haftung des Versicherers aus 
Beratungsverschulden im Zusammenhang mit der Anmeldung einer 
Grundstücksbelastung durch den Hypothekengläubiger 

Fundstelle: OLG Köln, Urteil vom 28. Januar 1988 –5 U 119/87–, juris; BeckRS 2008, 17431.  

Orientierungssatz:  

1. Die Vorschrift des VVG § 102 ist auf den Bereich der Gebäudeversicherung beschränkt 
und einer erweiterten Auslegung oder entsprechenden Anwendung auf andere, 
angebündelte Sachversicherungszweige nicht zugänglich. 

2. Hat der Hypothekengläubiger auf der formularmäßigen Anmeldung der 
Grundstücksbelastung den Wohngebäudeversicherer ausdrücklich nur um Auskunft über 
Art, Höhe und Versicherungssumme der für das belastete Gebäude bestehenden 
Feuerversicherung gebeten und betrifft die auf demselben Formular vorgedruckte 
Bestätigung des Versicherers lediglich den Umfang der Versicherung gegen Feuerschäden, 
so liegt ein Beratungs- oder Informationsverschulden des Gebäudeversicherers nicht darin, 
dass er nicht - auch nicht nach dem Eintritt eines Leitungswasserschadens - Rückfragen 
nach dem über das Feuerrisiko hinausgehenden Versicherungsschutz stellt, bzw den 
Hypothekengläubiger darüber informiert, dass es sich nicht um eine reine 
Feuerversicherung, sondern um eine gebündelte Gebäudeversicherung handelt. 
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6.Gebäudeversicherung: Leistungsfreiheit bei unterbliebener Sicherung der 
wasserführenden Leitungen eines zum Verkauf angebotenen leerstehenden Gebäudes 
im Winter 

Fundstelle: OLG Frankfurt BeckRS 2009, 18621; OLG Frankfurt, Urteil vom 11. September 
2003 – 3 U 184/02 –, juris 

Redaktioneller Leitsatz:  

1. Um ein nicht genutztes Gebäude, dessen wasserführende Anlagen und Einrichtungen in 
der kalten Jahreszeit abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten sind, handelt sich 
auch dann, wenn das Gebäude zum  Zwecke der Präsentation an Kaufinteressenten durch 
einen Makler bereit gehalten wird. 

2. Hat der Versicherungsnehmer seine Obliegenheiten nach § 11 Nr. 1 Buchst. c VGB 1988 
objektiv verletzt, so wird der Versicherer nur dann nicht von seiner Leistungspflicht frei, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Schaden auch bei Beachtung der 
Sicherheitsvorschriften eingetreten wäre, mithin die Kausalität fehlt. 

Urteilsessenz: 

Das Nichtabsperren und Nichtentleeren von Wasserleitungen in leerstehenden 
Gebäudeteilen stellt auch dann eine grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung dar, wenn 
das Gebäude zwar beheizt war, eine ausreichende, zumindest halbwöchige Kontrolle jedoch 
unterblieben ist. 

7.Außerhäusige Wärmepumpe als Bestandteil des Gebäudes 

Fundstelle: BGH NJW-RR 1990, 158; BeckRS 2009, 20418.  

Amtlicher Leitsatz:  

Die Wärmepumpenanlage einer Gesamtheizungsanlage für ein Gebäude ist als Bestandteil 
dieses Gebäudes versichert. 

 

8.Zum Ausschluss eines Drainagewasserschadens in der Leitungswasserversicherung 

Fundstelle: OLG Köln NVersZ 2001, 328; BeckRS 9998, 23903 

Urteilsessenz:  

Eine Leitungswasserschadenversicherung nach den VGB 62 erfasst nicht einen 
Wasserschaden, der an dem Pumpensumpf des Hauses durch Wasser entsteht, das aus der 
Drainage zugeflossen ist, denn es handelt sich dabei um Regen- oder Grundwasser. 
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V. Sturmversicherung 

1.Keine Sturmversicherungsleistung bei Schadensbeseitigung vor Schadensmeldung 

Fundstelle: OLG Hamm NJW-RR 2005, 115; BeckRS 2004, 10772; LSK 2005, 240366. 

Amtlicher Leitsatz:  

1. Die Formulierung, die Schadenstelle möglichst unverändert zu lassen, stellt die Befolgung 
der Obliegenheit nicht in das Belieben des Versicherungsnehmers. 

2. Die Obliegenheitsverletzung ist nicht nachweislich folgenlos geblieben, wenn dem 
Versicherer eine Erfolg versprechende Erkenntnismöglichkeit endgültig entzogen worden 
ist (im Anschluss an BGH, NJW-RR 2004, NJW-RR Jahr 2004 Seite 1395= VersR 2004, VERSR 
Jahr 2004 Seite 1117). 

3. Der Versicherer muss sich auf Leistungsfreiheit wegen Obliegenheitsverletzung nur der 
Sache nach berufen. Der Benennung der zutreffenden Vorschrift bedarf es nicht. 

4. Dem Versicherer ist es auch nicht versagt, sich in zweiter Instanz auf eine Verletzung der 
in § 13 Nr. 1 lit. f AStB 87 normierten Obliegenheit zu berufen. Sie hat zwar diese Nummer 
des § 13 AStB 87 vor dem LG nicht konkret in Bezug genommen, jedoch von Beginn an in 
ihrer Sachverhaltsdarstellung gerügt, dass die Kl. den Schaden ohne eine vorangehende 
Benachrichtigung eigenmächtig beseitigt hat. 

 

2.Sturmschadenmeldung an Versicherer nach der Reparatur (so auch schon OLG 
Münster) 

Fundstelle: : LG Münster NJOZ 2004, 1409; BeckRS 9998, 04843 

Redaktioneller Leitsatz:  

Der Versicherer einer Sturmversicherung wird von seiner Leistungspflicht frei, wenn der 
Versicherungsnehmer nach einem Sturmschaden an einem Tor einer Kraftfahrzeughalle das 
Tor an den folgenden drei Tagen reparieren lässt und dem Versicherer erst am fünften Tag 
nach dem Versicherungsfall diesen anzeigt.   

 

3.Zur Verletzung von Aufklärungsobliegenheiten nach dem Versicherungsfall in der 
Gebäude-Sturmversicherung 

Fundstelle: OLG Köln r + s 1988, 209 

Amtlicher Leitsatz:  

Wenn der Versicherungsnehmer bzw. sein Hausverwalter den Dachdecker, der einen 
sturmbedingten Schaden am Dach des versicherten Gebäudes reparieren sollte, schriftlich 
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gebeten hat, seine Arbeit vorher anzukündigen, damit der Sachverständige des 
Versicherers rechtzeitig für eine Besichtigung des Daches benachrichtigt werden könne, 
kann dem Versicherungsnehmer keine grob fahrlässige Verletzung der Obliegenheit des § 
15 Abs. 1c) VGB entgegengehalten werden, falls der Dachdecker die Reparatur ohne 
Ankündigung begonnen hat und der Sachverständige des Versicherers daher erst einen Tag 
nach Beginn der Reparatur das Dach besichtigt hat. 

 

4.Zur Beweislast und Ursache bei Sturmschäden 

Fundstelle: LG München BeckRS 2011, 01315 

Redaktioneller Leitsatz:  

Die Beweislast, dass gerade ein Sturm der Windstärke 8 die Ursache für die Schäden war, 
trägt der Versicherungsnehmer, da es sich um eine anspruchsbegründende Voraussetzung 
handelt. Ursache des Schadens ist ein Sturm der Windstärke 8 nur dann, wenn der 
Sachschaden ohne die Luftbewegung mit Windstärke 8 nicht eingetreten wäre. Erforderlich 
ist, dass der Sturm die letzte Ursache hin zum Schaden ist, wobei Mitursächlichkeit genügt. 

 

5.Zum Nachweis eines Sturmschadens 

Fundstelle: OLG Karlsruhe NJW-RR 2006, 820; BeckRS 2005, 04405. 

Amtlicher Leitsatz:  

Zum Nachweis eines Sturmschadens ist es nicht erforderlich, dass der Beweis für ein 
direktes Auftreffen einer Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 auf das versicherte 
Gebäude erbracht wird. 

  



Quelle: www.mietrecht-dav.de  

 36 

G Vermögensschadenshaftpflichtversicherung für 
Verwaltungsbeiratsmitglieder 

I. Zur Haftpflichtversicherung für den Verwaltungsbeirat 

Fundstelle: KG FGPrax 2004, 276; NZM 2004, 743 

Amtlicher Leitsatz:  

Im Interesse der Gewinnung von Wohnungseigentümern für die Aufgaben des 
Verwaltungsbeirats widerspricht es regelmäßig nicht ordnungsmäßiger Verwaltung, im 
Zusammenhang mit der konkreten Bestellung eines Verwaltungsbeirats als nähere 
Ausgestaltung des Beiratsvertrages den Abschluss einer Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung für den Beirat auf Kosten der Gemeinschaft zu beschließen. 

Urteilsessenz: 

Durch eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für die Beiratsmitglieder wird 
Tätigkeit der Beiratsmitglieder gefördert, weil sie sicher sein können, zumindest bei einem 
fahrlässigen Fehlverhalten, maximal mit dem Versicherungs-Eigenschadenanteil zu haften. 

 

II. Zur Abschlusspflicht einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für die 
Beiratsmitglieder 

Fundstelle: AG Hamburg-Wandbek BeckRS 2008, 07095 

Eigener Leitsatz:  

Es ist Privatsache eines Beiratsmitglieds ist, ob er sich gegen Haftungsrisiken aus der 
Beiratstätigkeit absichern will. Da die Tätigkeit der Haftpflichtversicherung u. U. auch darin 
besteht, geltend gemachte Ansprüche abzuwehren und in der Regel Ansprüche der WEG 
selbst wegen Pflichtverletzungen des Beiratsmitglieds in Betracht kommen werden, würde 
die WEG ihren Gegner finanzieren. 

 


